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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Regelform sie zukünftig für die Gymnasien in Baden-Württemberg 
plant;

2.  falls eine Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums als Regelform an-
gestrebt wird: zu welchem Schuljahr sie diese Einführung anstrebt;

3.  ob sie perspektivisch beabsichtigt, als Reaktion auf potenziell zusätzliche 
G-9-Klassen die Begrenzung bei der Aufnahme an beruflichen Gymnasien 
gemäß § 5 Absatz 3 Nummer 2 Verordnung des Kultusministeriums über 
die Beruflichen Gymnasien (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Beruf-
liche Gymnasien – BGVO) abzuschaffen, wonach Abgänger von Gymnasien 
(Klasse 10 im achtjährigen Gymnasium bzw. Klasse 11 im neunjährigen 
Gymnasium sowie E-Niveau von Gemeinschaftsschulen) nur zu maximal  
15 Prozent aufgenommen werden können;

4.  warum diese in Ziffer 3 beschriebene Begrenzung auch für Schülerinnen und 
Schüler an Gemeinschaftsschulen besteht, deren Schulen nicht über eine Ober-
stufe verfügen und damit in jedem Fall, im Gegensatz zu Schülerinnen und Schü-
lern von Gymnasien, für die Oberstufe an eine andere Schule wechseln müssen;

5.  welche Bundesländer nach ihrer Kenntnis seit 2010 in welchem Jahr und in 
welchem Ausmaß zum neunjährigen Gymnasium zurückgekehrt sind bzw. eine 
Rückkehr planen;

6.  inwiefern diese Bundesländer nach ihrer Kenntnis die Form des achtjährigen 
oder des neunjährigen Gymnasiums als Regelform gewählt haben;
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 7.  aus welchen Gründen sich ihrer Kenntnis nach diese Bundesländer für die 
jeweilige Regelform entschieden haben;

 8.  welche der Bundesländer, die zum neunjährigen Gymnasium zurückgekehrt 
sind, nach ihrer Kenntnis mit einem Aufwuchs ab Klassenstufe 5, wie es das 
in Baden-Württemberg eingesetzte Bürgerforum empfohlen hat, begonnen ha-
ben;

 9.  ob ihr bekannt ist und wenn ja, welche Bundesländer in welchem Ausmaß 
auch eine Entscheidungsoption für G 9 für höhere Klassenstufen (beispiels-
weise Klassenstufen 5 bis 6, 5 bis 7, 5 bis 8 etc.) vorgesehen haben bzw. hat-
ten;

10.  welche Kosten ihrer Kenntnis nach durch die Rückkehr zum neunjährigen 
Gymnasium in den jeweiligen Bundesländern pro Klasse sowie pro Schülerin 
und Schüler damit verbunden waren;

11.  in welcher Form und welchem Ausmaß welche Bundesländer nach ihrer 
Kenntnis Parallelangebote von G 8 und G 9 an einer Schule zugelassen haben, 
insbesondere unter Darstellung der jeweiligen Bedingungen (beispielsweise 
Voraussetzungen im ländlichen Raum);

12.  welche quantitativen Erfahrungen nach ihrer Kenntnis in anderen Bundeslän-
dern mit Blick auf die Wahlentscheidung für G 8 und G 9 bestehen;

13.  welche Erfahrungen in anderen Bundesländern nach ihrer Kenntnis mit Blick 
auf die Auswirkungen auf Hochschulen und den Ausbildungsmarkt bestehen;

14.  ob ihr Maßnahmen und Konzepte anderer Bundesländer bekannt sind, die zur 
erfolgreichen Umstellung auf G 9 aufgelegt wurden, unter anderem hinsicht-
lich der Ausbildung von Lehrkräften und eines möglichen veränderten Raum-
bedarfs.

2.1.2024

Dr. Fulst-Blei, Born, Cuny, Ranger, Röderer SPD

B e g r ü n d u n g

Sowohl die zahlreichen Unterschriften für den Volksantrag als auch das Bürger-
forum haben deutlich gemacht, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Baden-
Württemberg eine Rückkehr zu G 9 wünschen. Zahlreiche Bundesländer haben 
diesen Schritt bereits erfolgreich begangen und sind zum neunjährigen Gymna-
sium in Regelform zurückgekehrt. Vor dem Hintergrund der weiteren Planungen 
in Baden-Württemberg möchte dieser Antrag in Erfahrung bringen, welche Infor-
mationen der Landesregierung hinsichtlich der bevorzugten Modelle der einzel-
nen Bundesländer bei der Rückkehr zu G 9 und den damit verbundenen Kosten 
vorliegen sowie welche Rückschlüsse sie daraus für die Wiedereinführung des 
neunjährigen Gymnasiums in Baden-Württemberg zieht.
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S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 9. Februar 2024 Nr. KMZ-0141.5-17/1/5 nimmt das Minis-
terium für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Finanzen sowie dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem 
Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Regelform sie zukünftig für die Gymnasien in Baden-Württemberg 
plant;

2.  falls eine Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums als Regelform an-
gestrebt wird: zu welchem Schuljahr sie diese Einführung anstrebt;

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die Fragen nach der Wiedereinführung des neunjährigen Bildungsgangs am all-
gemein bildenden Gymnasium sowie ggf. nach einem möglichen Starttermin sind 
aktuell Gegenstand regierungsinterner Abstimmungen. 

3.  ob sie perspektivisch beabsichtigt, als Reaktion auf potenziell zusätzliche  
G-9-Klassen die Begrenzung bei der Aufnahme an beruflichen Gymnasien ge-
mäß § 5 Absatz 3 Nummer 2 Verordnung des Kultusministeriums über die Be-
ruflichen Gymnasien (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufliche Gymna-
sien – BGVO) abzuschaffen, wonach Abgänger von Gymnasien (Klasse 10 im 
achtjährigen Gymnasium bzw. Klasse 11 im neunjährigen Gymnasium sowie 
E-Niveau von Gemeinschaftsschulen) nur zu maximal 15 Prozent aufgenom-
men werden können;

Die Beruflichen Gymnasien richten sich in erster Linie an Schülerinnen und 
Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss, die die allgemeine Hochschulreife an-
streben. Es ist derzeit nicht vorgesehen, die in der Verordnung des Kultusmi-
nisteriums über die Beruflichen Gymnasien (Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
Berufliche Gymnasien – BGVO) festgelegten Aufnahmebedingungen zu ändern. 

4.  warum diese in Ziffer 3 beschriebene Begrenzung auch für Schülerinnen und 
Schüler an Gemeinschaftsschulen besteht, deren Schulen nicht über eine Ober-
stufe verfügen und damit in jedem Fall, im Gegensatz zu Schülerinnen und 
Schülern von Gymnasien, für die Oberstufe an eine andere Schule wechseln 
müssen;

Die in Frage 3 des Antrags beschriebene Begrenzung trifft nur auf diejenigen 
Schülerinnen und Schüler zu, die auf E-Niveau mit zwei Fremdsprachen versetzt 
werden (§ 5 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c BGVO). Für diese gilt die in 
Ziffer 3 des Antrags beschriebene Begrenzung, weil ihnen auch der Weg über die 
allgemein bildenden Gymnasien zur Allgemeinen Hochschulreife eröffnet ist. 

Die beschriebenen Zugangsregelungen bestehen für alle Schülerinnen und Schü-
ler unabhängig davon, ob ihre Gemeinschaftsschule über eine eigene Oberstufe 
verfügt.

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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5.  welche Bundesländer nach ihrer Kenntnis seit 2010 in welchem Jahr und in 
welchem Ausmaß zum neunjährigen Gymnasium zurückgekehrt sind bzw. eine 
Rückkehr planen;

6.  inwiefern diese Bundesländer nach ihrer Kenntnis die Form des achtjährigen 
oder des neunjährigen Gymnasiums als Regelform gewählt haben;

8.  welche der Bundesländer, die zum neunjährigen Gymnasium zurückgekehrt 
sind, nach ihrer Kenntnis mit einem Aufwuchs ab Klassenstufe 5, wie es das in 
Baden-Württemberg eingesetzte Bürgerforum empfohlen hat, begonnen haben;

9.  ob ihr bekannt ist und wenn ja, welche Bundesländer in welchem Ausmaß auch 
eine Entscheidungsoption für G 9 für höhere Klassenstufen (beispielsweise 
Klassenstufen 5 bis 6, 5 bis 7, 5 bis 8 etc.) vorgesehen haben bzw. hatten;

Die Fragen 5, 6, 8 und 9 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

Zur Beantwortung der Fragen wird auf die untenstehende Tabelle, resultierend 
aus einer Kultusministerkonferenz-Länderabfrage, verwiesen. 

1  Die Angaben in dieser Rubrik entsprechen auch der Regelform des Gymnasiums mit der Aus-
nahme von Hessen (Wahlfreiheit). 

2 sechsjährig (Jahrgangstufen 7 bis 12)
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7.  aus welchen Gründen sich ihrer Kenntnis nach diese Bundesländer für die je-
weilige Regelform entschieden haben;

Zur Beantwortung der Frage wird auf die untenstehende Tabelle, resultierend aus 
einer Kultusministerkonferenz-Länderabfrage, verwiesen. 
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10.  welche Kosten ihrer Kenntnis nach durch die Rückkehr zum neunjährigen 
Gymnasium in den jeweiligen Bundesländern pro Klasse sowie pro Schülerin 
und Schüler damit verbunden waren;

Zur Beantwortung der Frage wird auf die untenstehende Tabelle, resultierend aus 
einer Kultusministerkonferenz-Länderabfrage, verwiesen.

11.  in welcher Form und welchem Ausmaß welche Bundesländer nach ihrer 
Kenntnis Parallelangebote von G 8 und G 9 an einer Schule zugelassen ha-
ben, insbesondere unter Darstellung der jeweiligen Bedingungen (beispiels-
weise Voraussetzungen im ländlichen Raum);

Zur Beantwortung der Frage wird auf die untenstehende Tabelle, resultierend aus 
einer Kultusministerkonferenz-Länderabfrage, verwiesen.
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12.  welche quantitativen Erfahrungen nach ihrer Kenntnis in anderen Bundeslän-
dern mit Blick auf die Wahlentscheidung für G 8 und G 9 bestehen;

Zur Beantwortung der Frage wird auf die untenstehende Tabelle, resultierend aus 
einer Kultusministerkonferenz-Länderabfrage, verwiesen.

13.  welche Erfahrungen in anderen Bundesländern nach ihrer Kenntnis mit Blick 
auf die Auswirkungen auf Hochschulen und den Ausbildungsmarkt bestehen;

Zur Beantwortung der Frage wird auf die untenstehende Tabelle, resultierend aus 
einer Kultusministerkonferenz-Länderabfrage, verwiesen.
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14.  ob ihr Maßnahmen und Konzepte anderer Bundesländer bekannt sind, die zur 
erfolgreichen Umstellung auf G 9 aufgelegt wurden, unter anderem hinsicht-
lich der Ausbildung von Lehrkräften und eines möglichen veränderten Raum-
bedarfs.

Zur Beantwortung der Frage wird auf die untenstehende Tabelle, resultierend aus 
einer Kultusministerkonferenz-Länderabfrage, verwiesen.

Schopper
Ministerin für Kultus, 
Jugend und Sport
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